
Der informationsDienst Der Dpolg baDen-württemberg  i  ausgabe 15. märz 2018

INFORMATIONS    DIENST

 
Redaktion: 
Ralf Kusterer
(V. i. S. d. P.) 
E-Mail: ralf.kusterer@dpolg-bw.de
 
c/o DPolG Landesgeschäftsstelle
Kernerstraße 5, 70182 Stuttgart
Telefon: 0711/ 997 947 4-0
Telefax: 0711/ 997 947 4-20
E-Mail: info@dpolg-bw.de
www.dpolg-bw.de

Fremde Abbildungen und Quellen 
sind entsprechend gekennzeichnet

ImpressumArtikel in dieser Ausgabe  

1.    Gefährdet Baustopp Erfolg Einstellungsoffensive? 
 

2.  Tipp: Übermüdung beim Autofahren 
 

3. Polizeikosten bei Hochrisiko-Fußballspielen  

4.  Milliarden Euro für Pensionen und Beihilfe? 
 

5.  Verdeckte Maßnahmen gehören nicht in Presse

6.  Beihilfe: Absenken Einkünftegrenze ist unwirksam

B
ild

er
 d

ie
se

r 
S

ei
te

: P
ix

ab
ay

Der Weg für kommunale Fahrverbote ist jetzt frei. Künftig können Städte, in denen die Grenzwerte für Stickoxide nicht 
eingehalten werden, beispielsweise Dieselfahrzeuge aussperren. Stuttgart könnte eine der ersten Städte sein. Solche 
kommunalen Fahrverbote könnten auch ohne eine bundesweit einheitliche Regelung umgesetzt werden, entschied 
im Februar das Bundesverwaltungsgericht. Dagegen geklagt und verloren hatten die Landesregierungen von Ba-
den-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Ihrer Auffassung nach hatte es an einer bundesweiten Rechtsgrundlage für 
örtliche Fahrverbote gefehlt. Diese Auffassung wiesen die Richter in Leipzig nun zurück. Die Entscheidungen ob und 
wann Städte Fahrverbote einführen, fällen die örtlichen Behörden selbst.

Die Deutsche Umwelthilfe, auf deren Klage das Urteil zurückgeht, wertete den Entscheid als Niederlage für die Bundes-
regierung, welche sich auf die Seite der Automobilindustrie geschlagen hätte. Der Deutsche Städte- und Gemeinde-
bund bezeichnete es dagegen als „Irrglauben“, dass mit einem solchen Urteil eine Lösung für örtliche Schadstoffprob-
leme gefunden sei. 

Einem anderen Irrglauben machte der DPolG-Landesvorsitzende, Ralf Kusterer, gleich nach dem Richterspruch den 
Garaus: „Die Polizei in Baden-Württemberg ist personell nicht in der Lage, ein kommunales Fahrverbot zu überwachen 
und durchzusetzen. Der Aufwand, ein Fahrverbot in einer Stadt wie Stuttgart, mit hunderten von Straßen, die in die City 
führen zu kontrollieren, ist nahezu unmöglich. Wenn beispielsweise die Stadt Stuttgart ein Fahrverbot aussprechen 
möchte, muss sie zur Überwachung eigenes Personal einstellen.“ q
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Gefährdet Baustopp Erfolg der Einstel-
lungsoffensive?
Verzögerter Umbau in Herrenberg hat negative Auswirkungen 
auf die Bereiche Ausbildung und Fortbildung bei der Polizei.
Die Eröffnung einer neuen Po-
lizeischule am ehemaligen 
IBM-Standort Herrenberg verzögert 
sich wegen eines Rechtsstreits im 
Vergabeverfahren. Ursprünglich 
hätte der Ausbildungsbetrieb im 
September 2018 anlaufen sollen. 
Voraussichtlich wird nun frühes-
tens im September 2019 erstmals 
Unterricht dort stattfinden können. 
Der verzögerte Start des neuen 
Bildungsstandortes entfaltet nun 
auch negative Auswirkungen auf die 
qualifizierte Fortbildung der aktiven 
PolizistInnen. 

Wir erinnern uns: Die Polizei Ba-
den-Württemberg befindet sich am 
Beginn einer großen Pensionierungs-
welle. In zähen Verhandlungen hatten 
sich die politisch Verantwortlichen 
dazu entschieden, die Einstellungs-
zahlen auf 1.800 pro Jahr anzuheben. 
Damit soll - gerade noch rechtzeitig 
- der dringend benötigte Polizeinach-
wuchs rekrutiert und ein personeller 
Kollaps der Polizei verhindert werden. 
Ein funktionierender Standort Herren-
berg trägt maßgeblich zum Erfolg der 
beschlossenen Gegenmaßnahme bei.  

Böblingen statt Herrenberg.

Weil der Schulstandort Herrenberg 
nun nicht wie geplant zum September 
2018 wenigstens teilweise umge-
baut werden kann, müssen drei im 
Herbst neueingestellte Klassen nach 
Böblingen verlagert werden. Damit 
fällt Herrenberg dieses Jahr als so 
dringend benötigter zusätzlicher Bil-
dungsstandort der Polizei aus. Intern 
geht man davon aus, dass weitere 
vier Klassen, für März 2019 geplant, 
ebenfalls nicht in Herrenberg ausgebil-
det werden können. Wohl frühestens 
im September 2019 sollen sieben 
Klassen in Herrenberg ihre Ausbildung 

beginnen können, heißt es. Somit 
wird Herrenberg auch nicht für zwei 
Klassen Polizeikommissaranwärter im 
Juli 2019 zur Verfügung stehen. Unter 
der Hand rechnen viele Insider nicht 
damit, dass Herrenberg im September 
2019 bereits diese Anzahl Polizeischü-
ler aufnehmen kann. Offen denkt man 
hier schon an eine längerdauernde 
Verlagerung nach Lahr und Biberach 
nach. 

Damit läuft der größte Teil der Einstel-
lungsoffensive der Polizei, in der für 
das Jahr 2018 und das Jahr 2019 je-
weils 1.800 Einstellungen geplant sind, 
völlig an Herrenberg vorbei. Aktuell 
gibt es zwar Äußerungen über eine 
Fortsetzung der hohen Einstellungs-
zahlen ab dem Jahr 2020. Aber dafür 
gibt es noch keinerlei Festlegungen. 
Der eine oder andere Politiker fragt 
bereits halblaut, ob man Herrenberg 
überhaupt noch benötigt? Und ob ein 
Ausbau im Volumen von 30 Millionen 
überhaupt noch gerechtfertigt sei. 

Zwischenzeitlich hat die Polizei ihren 
„Plan B“, längst schon zum „Plan A“ 

Dunkle Wolken hängen über dem geplanten Umbau einer neuen Polizeischule in Herrenberg.   

gemacht: Ein Großteil der für Herren-
berg geplanten Polizeianwärter soll 
nach Böblingen umgeleitet werden. 
Und an den anderen Bildungsstandor-
ten sollen Containerdörfer für Schüler 
und Lehrer entstehen. Viele innerhalb 
der Polizei sprechen davon, dass die 
Einstellungsoffensive näher am Schei-
tern sei, als an einer erfolgreichen 
Umsetzung. Die Rahmenbedingungen 
in der Polizeiausbildung waren noch 
nie so schlecht wie jetzt. Und zwar für 
die Auszubildenden, wie auch für all 
diejenigen, die die Ausbildung leisten 
sollen. Die Deutsche Polizeigewerk-
schaft (DPolG) und deren Landesvor-
sitzender, Ralf Kusterer, haben schon 
vor Wochen auf die völlig unhaltbaren 
Zustände hingewiesen. Viel getan hat 
sich unterdessen nicht.

Ausbildung vor Fortbildung.

Die Polizeianwärter die jetzt zusätzlich 
nach Böblingen sollen, sprengen die 
dortige Fortbildungseinrichtung, die 

Fortsetzung auf nächster Seite.
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seit Aufnahme ihres Betriebs im Jahr 
2014, eher den Eindruck einer ewi-
gen Baustelle vermittelt, denn einer 
modernen Bildungseinrichtung. Der 
Frust und die Klagen über unzumut-
bare Unterbringungsmöglichkeiten für 
Fortbildungsteilnehmer sind enorm. 

„Lieber nach Hause, als in Böblin-
gen zu hausen.“

„Wer irgendwie kann, fährt während ei-
ner Fortbildung lieber nach Hause, als 
in Böblingen zu hausen“, so ein oft zu 
hörendes, geflügeltes Wort. Viel zu we-
nige Zimmer wurden in den vergange-
nen drei Jahren umgebaut. Und wenn 
die Polizeianwärter kommen, muss 
ein geplanter Bauabschnitt vermutlich 
auf Jahre zurückgestellt werden. Die 
Beschäftigten, wie auch die Fortbil-
dungsteilnehmer, können angesichts 
der Dauer und des Schneckentempos 
nur den Kopf schütteln. Insbesondere 
wenn sie aus der ehemaligen Wilder-

muth-Kaserne ausfahren und auf der 
gegenüberliegenden Seite ein sechs-
stöckiges Hochhaus sehen, dass ein 
Wirtschaftsunternehmen in etwa einem 
Jahr hochgezogen und bezugsfertig 
gestellt hat. 

Auch die dringend notwendigen Krimi-
naltechnikräume und andere Lehrsäle 
sind seit 2014 immer noch nicht fertig. 
Ganz zu schweigen von einem einst 
großmündig angedachten zentralen 
Kongress- und Lehrsaalgebäudes. Ob 
es je gebaut wird, bezweifeln viele. 
Oder ob es nicht eher so wird, wie mit 
den Planungen einer Raumschießan-
lage, die man bei der Übernahme der 
Wildermuth-Kaserne im Jahre 1993 
durch die Polizei, noch bauen wollte, 
aber die bis heute nie gebaut worden 
ist.

Wohnen und lernen im Container.

Unterdessen plant man für Böblingen 
schon sechs Lehrsaal-Container. Der 
repräsentative „Säulensaal“ wird wohl 

die nächste Zeit als Logistikraum für 
die Küche oder als Aufenthaltsraum für 
die Auszubildenden dienen. 

Fortbildung mit angezogener Hand-
bremse, statt auf hohem Niveau.

Die Auswirkungen dieser Notunter-
bringung von Polizeianwärtern auf den 
landesweit alleinigen Fortbildungs-
träger der Polizei sind längst nicht 
absehbar. Schon in den vergangenen 
Jahren konnte das Fortbildungsinstitut 
nur gebremst betrieben werden. Zahl-
reiche Lehrgangsteilnehmer mussten 
zeitweise in Hotels untergebracht 
werden. Das wird vermutlich auch so 
weitergehen, weil Unterbringungs-
möglichkeiten für die Lehrgangsteil-
nehmer wichtiger Speziallehrgänge 
schlichtweg nicht vorhanden sind. Das 
Lehrgangsangebot wird künftig auf nur 
noch ganz wichtige Lehrgänge redu-
ziert werden müssen. Nach Informati-
onen der Stuttgarter Nachrichten wird 
polizeiintern bereits an einer Priorisie-
rungsliste gearbetet. q

Fortsetzung von vorheriger Seite.

q Sie haben Probleme, die Spur zu 
        halten oder fahren ab und zu über 
        den Seitenstreifen.

q Die Fahrbahn fühlt sich enger 
       werdend an.  

q Sie blicken starr auf die Fahrbahn.

q Sie erinnern sich kaum an die 
       zuletzt gefahrenen Kilometer.

q Sie übersehen Straßenschilder,  
       verpassen Abzweigungen oder 
       Ausfahrten. 

q Unbemerkt fahren Sie plötzlich 
       langsamer oder schneller.

q Ihre Augen brennen, die Lider sind 
       schwer, Sie wollen Ihre Augen 
       reiben.

q Sie gähnen häufiger.

q Ihre Augen schließen sich un
       willkürlich, Sie müssen blinzeln
       oder sehen unscharf. 

q Sie können sich kaum aufs Fahren
       konzentrieren und schweifen ge- 
       danklich ab.

q    Sie haben das Gefühl sich be
        wegen zu müssen, werden inner
        lich unruhig.  

q Ihre Stimmung wird gereizter oder 
       nervös. 

In solchen Fällen unbedingt anhal-
ten und eine Pause machen. Frische 
Luft und Gymnastik geben neue 
Energie. Oder an Ort und Stelle 
einen kurzes Nickerchen einlegen, 
das hilft in jedem Fall.

Die ID-Redaktion

Quellen: ADAC, Deutsche Verkehrswacht

Tipp: Übermüdung beim Autofahren
Wichtige Warnsignale, die Sie kennen und beachten sollten:
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Polizeikosten bei Hochrisiko-Fussballspielen  
DPolG ist enttäuscht über Äußerungen aus dem Landtag.
Die Deutsche Polizeigewerkschaft 
Baden-Württemberg ist enttäuscht 
über die Äußerungen aus den Frak-
tionen im Landtag von Baden-Würt-
temberg zur Frage der Übernahme 
von Polizeikosten bei Hochrisi-
ko-Fussballspielen.

Der DPolG-Landesvorsitzende Ralf 
Kusterer, dazu: „Man muss sich 
schon wundern,  wie wenige fachliche 
und sachliche Diskussion dieses The-
ma bei den politisch Verantwortlichen 
hervorruft. Offensichtlich können 
viele noch nicht einmal zwischen der 
Deutsche Bundesliga (DFL) – dem 
kommerziellen Großveranstalter 
der eigentlich das große Sagen hat 
und selbst festlegt wann die Spiele 
stattfinden – und den Vereinen, die 
am Tropf der DFL hängen und von 
einem Ausschüttungsverfahren der 
DFL abhängig sind, unterscheiden. 
Die DFL hat aktuell einen Umsatz von 
sage und schreibe vier Milliarden! Der 
Staat wendet hunderte von Millionen 
allein für die Durchführung der Fuß-
ballspiele auf, mit denen die DFL ihre 
Milliarden verdient.

Man fühlt sich in Baden-Württemberg 
in eine Zeit zurückversetzt, in der ein 
ehemaliger Vereins-Präsident zu-
gleich Minister im CDU-Kabinett war 
und Polizeikostenregelungen erfolg-
reich verhindert hat. Sollte es nicht 
vielmehr so sein, dass überall da, wo 
viel Geld verdient wird, die Veranstal-
ter entsprechend Gebühren entrich-

ten müssen? Wenn ein CDU-Bun-
destagsabgeordnete, der gleichzeitg 
Vorsitzender des Karlsruher SC ist, 
sich in eine sachliche Diskussion 
derart erregt einmischt, dann vergisst 
er, dass es Fußballclubs wie dieser 
sind, deren Fanbegegenungen immer 
wieder aus der Spur laufen. 

Es ist doch unglaublich, wenn politi-
sche Mandatsträger auf der einen Sei-
te eine Gebührenerhebung ablehnen, 
auf der anderen Seite den eingesetz-
ten Polizeibeamten beispielsweise 
eine Erhöhung einer „Mini-Zulage“ 
verwehren und es an jeder Ecke an 
Geld fehlt. Selbst die Mittel für das 
Betriebliche Gesundheitsmanage-
ment wurden um über 6% gekürzt. 
Es fehlt noch immer an persönlichen 
Ausrüstungsgegenständen, die man 
gerade für solche High-Risk-Einsätze 
benötigt. 

Wenn andere Bundesländer recht-
mäßige eine Gebührenregelung für 
Riskiobegegnungen einführen, dann 
grenzt es für mich an eine Art „Un-
treue“, wenn andere Bundesländer 

eine solche Regelung nicht treffen 
(wollen). Zumindest erfolgt die Wahr-
nehmung des politischen Mandats 
hier nicht mehr zum Wohle aller Bür-
gerinnen und Bürger.

Für völlig daneben bewertet Kusterer 
die Vermischung zwischen der kor-
rekten polizeilichen Aufgabenwahr-
nehmung und der Gebührenfrage. 
Für die Polizei gibt es nichts anderes, 
als von den Politikern die bestmögli-
che Leistung abzurufen. Schließlich 
muss die Polizei mit den Mitteln, die 
von der Politik zur Verfügung gestellt 
sind, die Aufgaben zu erledigen, die 
ebenfalls von der Politik per Gesetz 
übertragen wurden. 

Kusterer: „Der Schutz der Bevölke-
rung und derjenigen, die ein schö-
nes Fußballerlebnis haben und das 
vielleicht sogar als Familie genießen 
möchten, hat nichts damit zu tun, 
dass gewalttätige Straftäter die Polizei 
in Atem halten dürfen.“ q

Ralf Kusterer schüttelt den Kopf darüber, wie 
wenig sich Entscheidungsträger vor ihren Ent-
scheidungen mit Themen oft befassen.   

Damit Fußballerleben auch sorglos Familiensache werden kann: Vereine und Clubs sollen an den 
Polizeikosten für High-Risk-Fußballbegegnungen beteiligt werden, statt diese nur der breiten Allge-
meinheit aufzubrummen.  
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gestiegen sind. Aber sie waren den-
noch bezahlbar geblieben. Und zwar 
ohne dass dafür Geld aus dem Versor-
gungsfonds oder der Versorgungsrück-
lage verwenden werden musste. Das 
ist nun mal Fakt.

Wenn künftig jede freiwerdende Beam-
tenstelle in der Landesverwaltung, wie-
der voll besetzt würde, dann wird sich 
die Zahl der Pensionäre in den kom-
menden zwanzig Jahren um etwa 30% 
erhöhen. Und die Pensionszahlungen 
werden sich in den nächsten zwanzig 
Jahren dann um etwa 60% erhöhen. 
Wie sich der Landeshaushalt die 
nächsten zwanzig Jahre entwickeln 
wird, ist hingegen schwer zu prognos-
tizieren. Wenn wir aber sehen, dass er 
in den letzten zwanzig Jahren um 65% 
angestiegen ist und davon ausgehen, 
dass er auch in den nächsten zwei 
Jahrzehnten um 65% zulegen wird, 
dann ist das keine utopische, sondern 
eher eine vorsichtige Vorhersage. Dies 
verdeutlichen die letzten Steuerschät-
zungen. Danach werden die Steuerein-
nahmen der Länder in den nächsten 
fünf Jahren um 19,9% ansteigen. Auf 
zwanzig Jahre gerechnet wäre dies so-
gar ein Anstieg der Haushalte von 80% 
- wir sind aber vorsichtig und gehen 
deshalb analog zur Vergangenheit von 
nur 65% aus.

Ein kleiner schmaler Artikel im 
STAATSANZEIGER verwies im Fe-
bruar auf die Vermögensrechnung 
des Landes, die 2018 zum ersten Mal 
erstellt wurde. Sein Tenor: Auf den 
Landeshaushalt kommen große Be-
lastungen zu. Allein die Pensions- und 
Beihilfeansprüche der Beamtenschaft 
belaufen sich auf 170 Milliarden Euro. 
Das Land lege bereits „seit 1998 
Geld zurück, um für den Anstieg 
der Pensionsausgaben gewappnet 
zu sein.“ Es klingt nach Wasser auf 
den Mühlen aller derer, die für eine 
Abschaffung des Berufsbeamtentums 
Hausieren gehen. 

Beim Lesen dieser Darstellung über die 
Pensionansprüche könnte ein Leser 
durchaus das beklemmende Gefühl 
bekommen, dass dem Ländle riesige 
und nicht zu bewältigende Pensions-
verpflichtungen ins Haus stehen. Even-
tuell würde dadurch sogar die Hand-
lungsfähigkeit des Landes bedroht?! 

„Dem ist nicht so!“, erwiderte der 
Vorsitzende des BBW mit Tarifunion, 
Kai Rosenberger: In den vergangenen 
zwanzig Jahren (1995-2015) hat sich 
die Zahl der Pensionäre in etwa verdop-
pelt. Die Pensionsausgaben haben sich 
in diesem Zeitraum um 170% erhöht. 
Der Landeshaushalt stieg in der dieser 
Zeit um 65%. 
Tatsächlich kann man nun feststellen, 
dass die Pensionsausgaben in den ver-
gangenen zwanzig Jahren proportional 
zum Haushaltsvolumen deutlich stärker 

Diese Prognose verdeutlicht, dass die 
Pensionszahlungen die nächsten 20 
Jahre in etwa gleich stark ansteigen 
werden, wie es der Landeshaushalt tun 
wird, vielleicht sogar weniger stark. Die 
Pensionszahlungen sollten aber be-
sonders dann kein unlösbares Problem 
darstellen, wenn rückblickend in den 
letzten Jahren eine Steigerung der Pen-
sionszahlungen um 177% bezahlbar 
geblieben ist, obwohl der Landeshaus-
halt in derselben Zeit um „nur“ 65% 
angestiegen war. 

Pensionszahlungen werden in etwa 
parallel dem Landeshaushalt zule-
gen.

Falls alle Stricke reißen, existiert ein 
Versorgungsfonds mit insgesamt circa 
sechs Milliarden Rücklage, welcher 
auch unter Zutun der Beamtenschaft 
angespart wurde. Dieses satte Polster 
wurde in den vergangenen zwanzig 
Jahren, als es darum ging, die größten 
Belastungen abzufedern, nicht ange-
rührt. Die größte Spitze der steigenden 
Pensionsausgaben in Relation zum 
Landeshaushalt gehört also bereits 
der Vergangenheit an. Die Pensions-
verpflichtungen, die in den nächsten 
beiden Jahrzehnten auf das Land 
zukommen werden, sollten durchaus 
bezahlbar sein. q

Milliarden Euro für Pension und Beihilfe? 
Ein Statement zu den anfallenden Pensionsverpflichtungen.  

Reagierte prompt auf den missdeutigen 
Bericht: Der Landesvorsitzende des BBW 
Beamtenbund Tarifunion Baden-Württemberg, 
Kai Rosenberger.

Seit 1998 legt das Land Geld zurück, um für einen Anstieg der Pensionsausgaben eine Rücklage 
zu haben. Derzeit fließen 500 Euro pro neuem Beamten in den Versorgungsfonds. Der Betrag soll 
2020 auf 750 Euro angehoben werden. 
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Verdeckte Maßnahmen in der Presse 
Vorsorglich Abbruch verdeckter Polizeimaßnahmen gefordert.
In der Schwäbischen Zeitung war 
ein Artikel mit der Überschrift „Land 
setzt im Prinzengarten Verdeckte 
Ermittler ein.“ erschienen. Weiter 
berichtete die Zeitung, dass das 
Innenministerium ein Konzept zur 
Verbesserung der Sicherheitslage 
in Sigmaringen vorgelegt habe. 
Innenminister Thomas Strobl wurde 
zitiert, wonach im Prinzengarten 
verdeckte Kräfte des Landeskrimi-
nalamts eingesetzt werden sollen.

Selten brachte eine einzelne Presse-
meldung die Wogen bei den Poli-
zeibeamten so schnell nach oben. 
Der DPolG-Landesvorsitzende, Ralf 
Kusterer, sprach von verärgerten 
Kolleginnen und Kollegen, die ihn 
auch noch am Freitagabend um 23 
Uhr angerufen haben. Die Wortwahl 
die dort gebraucht wurde, wollte er 
gegenüber der ID-Redaktion besser 
nicht widergeben. Aber die gehörten 
Formulierungen ließen an Deutlichkeit 
wohl nichts missen. Kusterer, re-
agierte zunächst verdutzt: „Verdeckte 
polizeiliche Maßnahmen gehören 
nicht in die Presse. Unsere Kollegin-
nen und Kollegen laufen nicht nur 
Gefahr enttarnt zu werden, sondern 
werden damit erheblichen Gefahren 
ausgesetzt. Und keine Frage: ein 
polizeiliches Ziel, die Ergreifung von 
Straftätern, würde damit vereitelt.“

Schnell kamen empörte Anrufe aus 
dem ganzen Land.

Nur, waren oder sollten in Sigmarin-
gen tatsächlich Verdeckte Ermittler 
in Einsatz kommen? Trotz eifrigen 
Telefonierens wollte oder konnte an 
einem Wochenende niemand diese 
Frage so eindeutig beantworten. Falls 
„Ja“, dann haben Informationen dar-
über nichts in Auskünften gegenüber 
der Presse verloren! Rein vorsorg-
lich forderte Kusterer den sofortigen 
Stopp der Maßnahmen. „Kein Kol-
lege, keine Kollegin darf hier in den 
Einsatz kommen. Eine zusätzliche 
Gefährdung für einsatzkräfte können 
wir nicht hinnehmen“, begründete 

Kusterer seinen Appell. Er wollte mit 
seiner Wortmeldung vor allem zwei 
Dinge erreichen: Risiken und Scha-
den von eventuell eingesetzten Kräf-
ten sofort abwenden und die Informa-
tionspolitik des Innenministeriums, in 
Bezug auf eventuelle Nachlässigkeit, 
überprüft wissen. 

Wer hat was, wann gesagt?

Denn laut Zeitungsmeldung sei der 
Maßnahmenkatalog bei einem Ge-
spräch im Innenministerium genaues-
tens besprochen worden. „Wir haben, 
passgenau für Sigmaringen, ein Maß-
nahmenbündel geschnürt und eng mit 
der Stadt abgestimmt - für ein Mehr an 
Sicherheit in Sigmaringen“, so wur-
de Innenminister Strobl gar wörtlich 
zitiert. In einer begleitenden Presse-
meldung des Ministeriums fand sich 
ein entsprechender Wortlaut. An dem 
Gespräch nahmen neben dem Innen-
minister, auch der Sigmaringer Bürger-
meister Thomas Schärer, sowie eine 
Reihe von CDU-Abgeordneten teil. 
Nur wer bei diesem Gespräch, was 
genau gesagt hat, ließ sich bislang 
nicht im Detail aufklären. „Wenn der 
Minister selbst der Presse mitgeteilt 
hat, dass dort verdeckte Maßnahmen 
durch das Landeskriminalamt laufen, 
dann hoffentlich mit dem Zusatz, dass 
die Presse darüber nicht berichten 
solle,“ so Kusterer. Er gehe fest davon 

aus, dass Innenminister Strobl sehr 
wohl einschätzen könne, dass solche 
Informationen nicht für die Berichter-
stattung in der Tageszeitung geeignet 
seien. Gegenüber der DPolG bestä-
tigte Innenminister Strobl inzwischen, 
dass in Sigmaringen „Maßnahmen der 
Schutz- und Kriminalpolizei“ geplant 
seien. 

Einsatz mit zivilen Kräften.

Die Aufklärung kam in den letzten Ta-
gen: Das Ganze sei auf einen sprachli-
chen Fauxpas in der ministeriellen Zuar-
beit zurück zu führen!? Der feststehende 
Begriff „Verdeckte Ermittler“ sei synonym 
für „Kräfte in Zivil“ verwendet worden. 
Was folgt, ist die politische Auseinander-
setzung. Wie einfach hätte es können 
sein, mal einzuräumen, dass eine ande-
re Formulierung besser gewesen wäre. 
Staatssekretär Jäger konnte und tat 
es. Er räumte gegenüber Kusterer ein, 
dass er fachlich mit ihm einer Meinung 
sei. Vier Tage später kündigte Jäger an, 
nach Berlin zu wechseln. 

Nun, wenn dem mit dem Fauxpas so 
war, dann sei dem Minister (mit einem 
Augenzwinkern) aber dringend emp-
fohlen, einen engen und regelmäßigen 
Austausch mit den Polizeiexperten der 
DPolG zu pflegen, welche feststehende 
Fachbegriffe sicher zu deuten und situ-
ationsgerecht zu verwenden wissen. q

Informationen über laufende oder geplante verdeckte Einsatzmaßnahmen in der Tagespresse 
versetzen selbst die Gemüter sonst besonnener Polizeitaktiker schnell in Wallung. 
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Absenkung der Einkünftegrenze unwirksam 
Widersprüche werden bis zur Klärung ruhend gestellt. 
Mit der Neufassung des § 5 Abs. 4 
Nr. 4 Beihilfeverordnung (BVO) zur 
Gewährung von Beihilfe für Ehe-
gatten und Lebenspartner war die 
zulässige Einkünftegrenze dieses 
Personenkreises von 18.000 Euro 
auf 10.000 Euro abgesenkt wor-
den. Im Dezember 2018 erklärte 
der Verwaltungsgerichtshof (VGH) 
Baden-Württemberg die in der Neu-
fassung enthaltene Regelung für 
unwirksam. 

Das Land Baden-Württemberg hat 
gegen diese Entscheidung bereits 
Revision eingelegt. Diese ist beim 
Bundesverwaltungsgericht unter dem 
Az.: BVerwG 5 C 4.18 anhängig.

Der BBW Beamtenbund und Tarifuni-
on hatte das Ministerium für Finanzen 
gebeten, Widerspruchsverfahren bis 
zum rechtskräftigen Abschluss des 
gerichtlichen Verfahrens auszusetzen. 

Nachfolgend geben wir die Hinweise 
des LBV zum Umgang mit den Wider-
sprüchen bekannt:

Behandlung von Widersprüchen.

Zulässige fristgerechte Widersprüche 
gegen Beihilfebescheide, in denen 
aufgrund der aktuellen Regelung des 
§ 5 Abs. 4 Nr. 4 BVO (Gesamtbetrag 
der Einkünfte über 10.000 EUR) die 
Beihilfe für den Ehegatten abge-
lehnt wird, und die aber nach der 
bis 2012 geltenden Regelung einen 
Beihilfeanspruch hätten (Gesamtbe-
trag der Einkünfte bis 18.000 EUR), 
werden vom LBV ruhend gestellt. Die 
Beamtinnen und Beamte, die einen 
Widerspruch einlegen, erhalten vom 
LBV eine entsprechende Mitteilung 
über den Eingang des Widerspruchs 
und das Ruhen des Verfahrens bis zu 
einer rechtskräftigen Klärung.

Konkrete förmliche Beihilfeanträge.

Wer im Hinblick auf die aktuelle 
Fassung der BVO bislang von einer 
Antragstellung abgesehen hat, sollte 

jetzt einen Beihilfeantrag stellen, 
sofern die Ausschlussfrist des § 17 
Abs. 10 BVO noch nicht abgelaufen 
ist, und sofern die Einkünfte des Ehe-
gatten in den beiden Kalenderjahren 
vor Antragstellung den nach altem 
Recht maßgeblichen Grenzbetrag 
von 18.000 EUR jeweils nicht über-
schreiten. Gegen die zu erwartende 
Ablehnung ist fristgerecht Wider-
spruch einzulegen, der dann ruhend 
gestellt wird (siehe oben). Formlose 
schriftliche, pauschale Anträge auf 
Berücksichtigung von Aufwendungen 
betroffener Angehöriger werden nicht 
berücksichtigt. Ein förmlicher Beihil-
feantrag ist dazu Voraussetzung. 

Achtung: Bestandskräftige Beihilfe-
bescheide mit nicht angefochtenen 
Ablehnungen der Berücksichtigung 
von Aufwendungen.

Diese werden bei einer etwaigen spä-
teren Änderung der Rechtslage nicht 
von Amts wegen wieder aufgegriffen. 

Daher empfehlen DPolG und BBW, 
bereits jetzt gegen die Ablehnung der 
Berücksichtigung von Aufwendungen, 
Widerspruch auch gegen bestands-
kräftige Bescheide einzulegen. Diese 
Widersprüche werden vom LBV als 
Antrag auf Wiederaufgreifen gewertet 
und die Verfahren somit ausgesetzt.
Zwar könnte ein Wiederaufgreifen des 
Verfahrens nach § 51 Landesverwal-
tungsverfahrensgesetz auch später 
beantragt werden, daran müssten 
die Betroffenen dann jedoch selbst 
denken.

Nach Abschluss des gerichtlichen 
Verfahrens werden sämtliche beim 
LBV ruhenden Fälle von Amts wegen 
aufgegriffen. 

Abschließend geben wir die Bitte der 
Ministerium für Finanzen weiter, von 
Rückfragen beim LBV vor einem rechts-
kräftigen Abschluss abzusehen. q

Arztbesuche könnten künftig teurer werden: Bei der Gewährung von Beihilfe für Ehegatten und 
Lebenspartner war die zulässige Einkünftegrenze dieses Personenkreises von 18.000 Euro auf 
10.000 Euro abgesenkt worden. Der VGH erklärte diese Regelung für unwirksam. Über die beim 
Bundesverwaltungsgerichtshof eingelegte Revision ist aber noch nicht entschieden.  
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